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Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen 
 

1. Der (blaue) EU-einheitliche Parkausweis 

Der EU-einheitliche Parkausweis wird von der örtlich zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde herausgegeben. Er wird in den derzeit 
rund 40 CEMT-Ländern und fünf CEMT-assoziierten Staaten aner-
kannt (CEMT = Europäische Verkehrsminister-Konferenz). Es gelten 
die Parkvergünstigungen des jeweiligen Gastlandes. 
 

Wer bekommt den EU-Parkausweis? 

▪ Auf Antrag erhalten ihn schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen aG (außergewöhnliche 
Gehbehinderung) oder dem Merkzeichen Bl (blind) sowie Menschen mit vergleichbaren Beeinträchti-
gungen. Das Bundessozialgericht hat am 10.03.2023 entschieden (B 9 SB 1/22 R), dass schwerbehinder-
ten Menschen, die sich dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb seines 
Kraftfahrzeuges bewegen können, das Merkzeichen aG zusteht. Dies bedeutet für viele Muskelkranke 
eine wesentliche Erleichterung für den Erhalt der Parkberechtigung. 

▪ Wenn Sie als Ausweisinhaber aufgrund Ihrer Einschränkung selbst kein Fahrzeug führen können, dürfen 
Sie den Parkausweis nutzen, wenn Sie Beifahrer des parkenden Fahrzeugs sind. Auch Eltern von Kindern 
mit Behinderung können den Ausweis beantragen, wenn ihr Kind die Voraussetzungen erfüllt.  

▪ Liegt kein Schwerbehindertenausweis vor, kann die Straßenverkehrsbehörde die Ausnahmegenehmi-
gung erteilen, wenn auf den ersten Blick erkennbar die außergewöhnliche Gehbehinderung feststeht, 
beziehungsweise ein Attest des Hausarztes vorliegt, welches eine außergewöhnliche Gehbehinderung 
zweifelsfrei nachweist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Vorteile bietet der EU-Parkausweis in Deutschland?  

Nur mit diesem Ausweis dürfen Sie auf Behindertenparkplätzen (mit Zusatzschild „Rollstuhlfahrersymbol“) 
parken! Diese dürfen aber nicht zeitlich unbegrenzt belegt werden. Die höchstzulässige Parkzeit beträgt 24 
Stunden.  

Hinweise: 
Der Parkausweis wird mit einem Bild des Inhabers / der Inhaberin versehen. Die persönlichen Angaben 
stehen jedoch nur auf der Rückseite.  

Er muss gut sichtbar im Auto ausgelegt werden, im Ausland zusammen mit dem Begleitheft, in dem die 
länderspezifischen Regelungen verzeichnet sind. Im hinteren, aufklappbaren Teil befinden sich Hin-
weise für die Kontrolleure in der jeweiligen Landessprache.  

Für die Nutzung des Parkplatzes genügt es nicht, das Fahrzeug im Interesse des schwerbehinderten 
Menschen (zum Beispiel: Besorgungsfahrt in Abwesenheit des behinderten Fahrzeugeigentümers) ein-
zusetzen, es muss eine Fahrt sein, die der Beförderung des behinderten Menschen dient. 

Der Ausweis wird für maximal fünf Jahre ausgestellt. Seine Gültigkeitsdauer ist an den Schwerbehinder-
tenausweis gebunden. Wird dieser verlängert, sind die Voraussetzungen für einen neuen Parkausweis 
erfüllt. 
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Außerdem können gemäß § 46 StVO weitere Parkprivilegien eingeräumt werden (unter anderem Parken im 
eingeschränkten Haltverbot oder in Fußgängerzonen während der Ladezeit; Überschreiten der Höchstpark-
zeit im Zonenhaltverbot; gebührenfreies Parken an Parkuhren und Parkscheinautomaten). 
 

2. Der (orangefarbene) Parkausweis 

Wer bekommt den orangefarbigen Parkausweis?  

▪ Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G und B und 
einem Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 80 allein für 
Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lenden-
wirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken). 

▪ Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G und B und 
einem GdB von wenigstens 70 allein für Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Len-
denwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken) und gleichzeitig einen GdB von we-
nigstens 50 für Funktionsstörungen des Herzens oder der Atmungsorgane. 

▪ Schwerbehinderte Menschen, die an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erkrankt sind, wenn hierfür 
ein GdB von wenigstens 60 vorliegt. 

▪ Schwerbehinderte Menschen mit künstlichem Darmausgang und zugleich künstlicher Harnableitung, 
wenn hierfür ein GdB von wenigstens 70 vorliegt. 

 
 
 
 

 
Welche Vorteile bietet der orangefarbene Parkausweis?  

▪ Parken bis zu drei Stunden an Stellen, an denen das eingeschränkte Haltverbot (Zeichen 286 StVO) an-
geordnet ist und im Bereich eines Zonenhaltverbots (Zeichen 290 StVO).  

▪ Die zugelassene Parkdauer überschreiten im Bereich eines Zonenhaltverbots (Zeichen 290 StVO), in 
dem durch Zusatzschild das Parken zugelassen ist. 

▪ Über die zugelassene Zeit hinaus parken an Stellen, die durch „Parkplatz“ (Zeichen 314 StVO) oder „Par-
ken auf Gehwegen“ (Zeichen 315 StVO) gekennzeichnet sind und für die die Parkzeit begrenzt ist. 

▪ In Fußgängerzonen, in denen das Be- oder Entladen für bestimmte Zeiten freigegeben ist, während der 
Ladezeiten parken.  

▪ Parken an Parkscheinautomaten ohne Gebühr und zeitliche Begrenzung (die höchstzulässige Parkzeit 
beträgt 24 Stunden).  

▪ Parken gemäß der im Zusatzausweis enthaltenen Angaben.  

▪ Parken auf Parkplätzen für Bewohner bis zu 3 Stunden.  

▪ Parken in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) außerhalb der gekennzeichneten Flächen 
ohne den durchgehenden Verkehr zu behindern, sofern in zumutbarer Entfernung keine andere Park-
möglichkeit besteht. Die höchstzulässige Parkzeit beträgt 24 Stunden.  

Hinweis:  Der orangefarbene Parkausweis gilt bundesweit.  
 Er berechtigt nicht zum Parken auf Behindertenparkplätzen!  
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3. Besondere Parkerleichterungen der Bundesländer 

Parkerleichterungen gelten nach der StVO nur für Inhaber blauer Parkausweise. Personen ohne Merkzei-
chen aG erhalten keinen blauen Parkausweis, auch wenn sie in ihrer Mobilität deutlich eingeschränkt sind.  
Sonderregelungen nach den Rechtsgrundlagen der §§ 45 Abs. 1b und 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO geben den Bun-
desländern die Möglichkeit, für bestimmte Antragsteller Ausnahmen zu genehmigen. Dabei handelt es sich 
um Ermessensentscheidungen der Verkehrsbehörden.  
 
 
 
 
 
 
 

Alle Bundesländer (au-
ßer Niedersachsen) 
haben Verwaltungs-
vorschriften erlassen, 
nach denen Parker-
leichterungen gewährt 
werden können. Für 
die Vergabe der Aus-
nahmegenehmigun-
gen sind die Straßen-
verkehrsbehörden der 
Länder zuständig.  

In Bayern, Branden-
burg, Hessen, Sachsen-
Anhalt, Sachsen und 
Thüringen entspricht 
der Umfang der Par-
kerleichterungen de-
nen, die Personen mit 
dem Merkzeichen aG, 
einschließlich der Be-
nutzung des Schwer-
behindertenparkplat-
zes, eingeräumt wird.  

In den übrigen Bun-
desländern dürfen Be-
hindertenparkplätze 
nicht benutzt werden.   

Hinweis: 
Die Regelungen bezüglich der unterschiedlichen Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern sind 
unübersichtlich. Informationen werden von den Behörden und dem/ der Behindertenbeauftragten des 
jeweiligen Bundeslandes angeboten (siehe unten Beispiel Tabelle Hamburg: www.hamburg.de (> Such-
begriff „Parkerleichterungen“). 

http://www.hamburg.de/
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4. Persönlicher Parkplatz 
 
Behinderte Personen, die selbst ein Fahrzeug führen (Voraussetzung!) und die über keine Garage oder ent-
sprechend gesicherten Stellplatz in der Nähe ihrer Wohnung oder ihres Arbeitsplatzes verfügen, können 
eine persönliche Parkmöglichkeit beantragen (§ 209 SGB IX i. V. mit § 45 Abs. 1 b Nr. 2 StVO). Diese Park-
plätze werden mit dem Rollstuhlsymbol und dem Hinweis auf Ihre Parkausweis-Nummer für Sie reserviert. 
 
 

Unbefugte Nutzung von Behindertenparkplätzen 
 
Rollstuhlfahrer benötigen zum Ein- und Aussteigen eine Türbreite Abstand. Deshalb sind Behindertenpark-
plätze breiter als reguläre Abstellplätze. Viele behinderte Menschen sind auf die Nutzung von Behinderten-
parkplätzen angewiesen, selbst wenn noch andere reguläre Abstellplätze frei sind. Unberechtigtes Parken 
auf Behindertenparkplätzen kostet seit April 2020 Euro 55 (§ 12 Absatz 2 StVO) und / oder das Abschleppen 
des Wagens. 
 

Behindertenparkplätze sind kein Privileg, sondern eine Erleichterung in 
einer schwierigen Lebenslage. Ein Behindertenparkplatz, der durch ei-
nen Falschparker – sei es aus Gedankenlosigkeit oder „nur“ für kurze 
Zeit – belegt ist, bedeutet für Betroffene unter Umständen unverrichte-
ter Dinge wieder abfahren zu müssen, da sie nicht „mal eben schnell“ 
aussteigen können, um abzuklären, ob jemand das falsch geparkte Fahr-
zeug wegfahren kann.  
 
Treffen Sie auf einen solchen ignoranten Verkehrsteilnehmer, können 
Sie dem Falschparker einen kleinen Denkanstoß geben: Die DGM bietet 
eine Initiativkarte im Shop auf der Homepage zum Download an: „Sie 
haben meinen Parkplatz! Möchten Sie auch meine Behinderung?“ Viel-
leicht öffnet dies einem Falschparker sogar eher die Augen als ein Straf-
zettel. 
 
 

 

Weiterführende Informationen 

▪ www.einfach-teilhaben.de (> Mobilität und Reisen > Mobil am Wohnort > Mit dem eigenen PKW) 

▪ www.integrationsaemter.de (> Infothek > Fachlexikon > Nachteilsausgleiche) 

▪ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO): www.verwaltungsvor-
schriften-im-internet.de (> Titelsuche: „VwV-StVO“ eingeben) 

▪ www.wikipedia.de (> „Behindertenparkplatz“) 

▪ Bund behinderter Auto-Besitzer e.V. (BbaB e.V.) Ahornstr. 2, 66450 Bexbach, Telefon 06826 5782,  
E-Mail: mail@bbab.de Internet: www.bbab.de  

https://www.buzer.de/12_StVO.htm
http://www.einfach-teilhaben.de/
http://www.integrationsaemter.de/
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/
http://www.wikipedia.de/
mailto:mail@bbab.de
http://www.bbab.de/

